
 

Satzung 

 
§ 1. Allgemeines 

  

Der Imkerverein führt den Namen Imkerverein Usingen und Umgebung. Er hat seinen Sitz in 

61273 Wehrheim.  

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

 

§ 2. Zweck und Aufgabe des Vereins  

 

Der Verein fördert den Natur- und Landschaftsschutz, indem seine Mitglieder für die 

Erhaltung der Honigbiene sorgen. Die Haltung von Bienenvölkern trägt maßgeblich zur 

Bestäubung der Wild- und Kulturpflanzen bei. Dies soll insbesondere durch folgendes 

erreicht werden:  

 Pflege der Liebe zur Biene  

 Gegenseitige Unterstützung der Imker durch Rat und Tat  

 Beratung der Imker über zeitgemäße Bienenhaltung.  

 Werbung und Betreuung neuer Imkerinnen und Imker  

 Vertretung der imkerlichen Interessen in der Öffentlichkeit  

 

Der Verein ist Mitglied im Landesverband Hessischer Imker e.V.  

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Mittel des Vereins dürfen nur 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen 

des Vereins an den Landesverband der Hessischen Imker e.V., der es ausschließlich zu 

gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat.  

 

 

§ 3. Mitgliedschaft  

 

Ordentliche und fördernde Mitglieder im Imkerverein können natürliche und juristische 

Personen werden.  

 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über Aufnahmeanträge 

entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Wird hier der Aufnahmeantrag 

abgelehnt, kann der Antragsteller Beschwerde einlegen, über die die nächste ordentliche  
Mitgliederversammlung entscheidet. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder 

Ausschluss.  



 

Der Austritt hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zu erfolgen, und zwar 

unter Einhaltung einer vierteljährigen Frist zum Schluß des Kalenderjahres.  

 

Der Ausschluß kann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied trotz erfolgter Mahnung mit 

der Bezahlung des Jahresbeitrages länger als 3 Monate im Rückstand ist, sowie bei grobem 

oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins. Über den 

Ausschluß, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet der Vorstand mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Vor einer Entscheidung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von 

mindestens 6 Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Der 

Ausschliessungsbeschluss ist dem Mitglied unter Darlegung der Gründe durch 

eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen den Ausschließungsbeschluß ist die Berufung an 

die Mitgliederversammlung möglich. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach 

Zustellung des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich einzulegen. In der 

Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung zu 

geben.  

 

Wird der Ausschließungsbeschluß nicht oder nicht rechtzeitig angefochten, kann die 

Unrechtmäßigkeit des Ausschlusses gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden. 

 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige 

Beitragsforderungen. Eine Rückgabe von Beiträgen ist ausgeschlossen.  

 

Zu Ehrenmitgliedern können Personen durch Beschluss des Vorstandes ernannt werden, die 

sich um die Förderung des Imkervereins besonders verdient gemacht haben.  

 

 

§ 4. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

  

Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder sind berechtigt:  

 An allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und Einrichtungen des Vereins 

zu nutzen.  

 Anträge schriftlich an den Vorstand und auch mündlich an die 

Mitgliederversammlung zu stellen.  

 ihr Stimmrecht bei den Mitgliederversammlungen auszuüben.  

 

Die mit einem Amt des Vereins betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Erstattung 

tatsächlich entstandener Auslagen.  

 

Jedes Mitglied ist verpflichtet:  

 Die Satzung zu beachten und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aktiv nach 

innen und außen zu vertreten.  

 Den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrag zu bezahlen.  

 
  



 

§ 5. Organe  

 

Organe des Imkervereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

 

§ 6. Der Vorstand  

 

Der Vorstand besteht aus 3 Personen, nämlich dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden und dem Kassierer.  

 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von zwei Vorstandsmitgliedern vertreten.  

 

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegen die Verwaltung des 

Vereinsvermögens und die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Die Tätigkeit 

des Vorstandes ist ehrenamtlich. Ein Vorstandsmitglied darf nicht durch Verwaltungsaufgaben, 

die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden.  

 

Der Kassierer verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben.  

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er 

bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist 

möglich. Die Mitglieder des Vorstands werden in zwei Gruppen, zeitlich um ein Jahr versetzt, 

gewählt – in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende, in Jahren mit gerader Jahreszahl der Kassierer.  

 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von zwei 

Wochen soll eingehalten werden. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder 

anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss binnen 30 Tagen eine zweite Sitzung mit gleicher 

Tagesordnung einberufen werden. Diese zweite Sitzung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich 

hinzuweisen. Der /die Vorsitzende beruft eine Vorstandssitzung ein, wenn er/sie es für nötig hält. 

Die übrigen Vorstandsmitglieder können die Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen wenn 

zwei Mitglieder des Vorstandes dafür sind.  

 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.  

 

 

§ 8. Die Mitgliederversammlung 

  

Eine Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt.  

 

Der Vorstand lädt hierzu alle Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter 

Einhaltung einer Frist von 2 Wochen via Email ein.  

 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist 

er verpflichtet, wenn der zehnte Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt.  

 
  



 

§ 9. Aufgaben der Mitgliederversammlung 

  
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  

 Wahl des Vorstandes,  

 die Wahl von zwei Kassenprüfern für die Dauer von zwei Jahren. Diese haben das Recht, 

die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Darüber haben sie der 

Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer werden zeitlich um ein 

Jahr versetzt gewählt.  

 

 Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes,  

 

 Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer,  

 

 Erteilung der Entlastung des Vorstandes. Genehmigung des Haushaltsplanes,  

 

 Festsetzung des Jahresbeitrages,  

 

 Ernennung von Ehrenmitgliedern,  

 

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen, Beschlussfassung über die Auflösung des 

Vereins.  

 

Die Mitgliederversammlung entscheidet in allen Angelegenheiten endgültig.  

 

 

§ 10. Anträge  

 

Anträge an die Mitgliederversammlung müssen spätestens 5 Tage vor der Versammlung bei dem 

Vorsitzenden eingehen.  

 

Später eingegangene Anträge sind zu Beginn der Mitgliederversammlung bekannt zu geben. Über 

ihre Aufnahme in die Tagesordnung wird sodann durch die Mitgliederversammlung mit einfacher 

Stimmenmehrheit beschlossen.  

 

Für Anträge auf Satzungsänderung und Auflösung des Vereins gilt in Abweichung von 1) eine 

sechswöchige Frist.  

 

 

§ 11. Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

 

Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung dessen 

Stellvertreter, bei Verhinderung beider, ein vom Vorsitzenden bestimmtes Vereinsmitglied.  

 

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzulässig.  

 

Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung.  

 

Die Wahlen sind geheim und schriftlich. Eine andere Form der Wahl bestimmt die 

Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit.  

 



§ 12. Niederschriften, Beurkundungen  

 

Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind schriftlich abzufassen und vom 

Sitzungsleiter sowie einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.  

 

 

§ 13. Satzungsänderung  

 

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei 

der Einladung ist die Angabe der zu ändernden Bestimmung mit der Tagesordnung 

bekanntzugeben. Der Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit 

von 2/3 der abgegebenen Stimmen.  

 

 

§ 14. Vermögen  

 

Alle Beiträge, Einnahmen und sonstige Mittel des Vereins sind ausschließlich zur Erreichung des 

Vereinszweckes zu verwenden.  

 

 

§ 15 Auflösung des Vereins  
 

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei eine 

Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich ist.  

 

Die Mitgliederversammlung ernennt zwei Liquidatoren zur Abwicklung der Geschäfte. 

  

Mit dem zum Zeitpunkt der Auflösung des Vereins vorhandenen Vermögen wird so verfahren, 

wie in § 2 Abs. 5 beschrieben.  

 

 

Diese Satzung wurde in der Versammlung vom 04.04.2019 beschlossen. 


